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EWR-Währungsumrechnungsentgelt 
Information zur Kontowecker-Nachricht "EWR-Währung" 
 

Wenn Sie eine von der Sparkasse Spree-Neiße ausgegebene Sparkassen-Card (Debitkarte), Mas-

tercard oder Visa Card (Kreditkarte) für Zahlungen in einer anderen EWR-Währung als den Euro 

nutzen, kann hierfür ein Währungsumrechnungsentgelt anfallen. 

 

Welche Entgelte für die Kartennutzung im EWR vereinbart wurden, ergibt sich aus den Vertrags-

unterlagen bzw. dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse. 

 

Damit Sie die Währungsumrechnungsentgelte besser vergleichen können, bieten wir Ihnen ab 

dem 19. April 2021 folgende Ergänzung Ihres jeweiligen Giro- bzw. Kartenvertrages an: 

Sowohl bei der ersten im Monat ausgelösten Bargeldauszahlung mit der Debitkarte bzw. Kredit-

karte an fremden Geldautomaten in Fremdwährung als auch beim ersten Einsatz im Monat zum 

Bezahlen in Fremdwährung (Zahlung im Handel) im EWR in einer anderen EWR-Währung als dem 

Euro wird die Sparkasse zur Information den Prozentsatz des Währungsumrechnungsentgeltes 

elektronisch als Kontowecker-Nachricht "EWR-Währung" übermitteln. 

 

Es gelten die Bedingungen des Kontoweckers (siehe Seite 2). 

  

Der Versand der Nachricht kann per Push-Mitteilung in der S-App oder per E-Mail erfolgen. Al-

ternativ kann bei der Kreditkarte auch die S-ID-Check-App genutzt werden. 

 

Die Kontowecker-Nachricht "EWR-Währung" wird preisfrei bereitgestellt. 

 

Für die Einrichtung des Kontoweckers „EWR-Währung“ stehen Ihnen folgende Optionen zur 

Auswahl: 

 Wenn Sie einen Zugang zum Online-Banking besitzen, können Sie den Wecker in der Inter-

net-Geschäftsstelle oder in der S-App im Bereich Kontoweckerverwaltung einrichten. 

 In der S-ID-Check-App können Sie optional Ihre Kreditkarte registrieren. 

 Sie können die Einrichtung eines EWR-Währungsweckers auch persönlich in einer unserer Ge-

schäftsstellen beantragen. 

 

Sie können auf die Kontowecker-Nachricht aber auch gänzlich verzichten. 

 

Der vereinbarte Kommunikationsweg gilt für alle an Sie von der Sparkasse Spree-Neiße ausgege-

benen Kredit- und Debitkarten. 
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